
 

 
 
 
 

ÖKOPROFIT Beschaffungsrichtlinie für den Bereich „Reinigung“ 
 
Allgemeine Grundsätze 
 
ÖKOPROFIT-Betriebe sind bestrebt, die Umweltauswirkungen ihrer Reinigung in ökologischer und 
gesundheitlicher Hinsicht kontinuierlich zu minimieren.  
 
Die Verringerung der bei der Reinigung eingesetzten Chemikalien durch angepasste Dosierung oder 
neue Reinigungsmethoden sind besonders effiziente Wege, um die Umweltauswirkungen von 
Reinigungsarbeiten zu reduzieren. 
 
 
Folgende Grundsätze für die Reinigung sollten für ÖKOPROFIT Betriebe gelten: 
 

• Vermeidung überflüssiger Produkte  
- ÖKOPROFIT–Betriebe verzichten auf WC-Steine, Spülkastenzusätze, Duftsteine für Urinale, 
Lufterfrischer sowie Spraydosen mit Treibgas – Ausnahme: zeitgesteuerte Duftzerstäuber in 
Sanitäranlagen mit hoher Kundenfrequenz 

• Effizienter Reinigungsmitteleinsatz durch 
– sparsamen Umgang mit den Mitteln und Einsatz von Dosierhilfen  
– Produktvielfalt auf das Notwendige einschränken 
– Bedarfsorientierte Reinigung 
– Aktualität von Reinigungsplänen und Reinigungsmethoden 

• Vermeidung bestimmter Substanzen oder Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln  
- Kontrolle über die Sicherheitsdatenblätter mittels R-Regeln 

• Regelmäßige Schulung des Reinigungspersonals  
- (Schulung zur Anwendung und Dosierung, Einschulung neuer MitarbeiterInnen, 
Schulungsnachweis, Unterweisung)  

• Reduzierung des Verpackungsmaterials  
- Einsatz von Mehrwegverpackung und Großgebinde - wenn dies nicht möglich, dann 
Wiederverwertbarkeit des Verpackungsmaterials und Erhöhung des Anteils an Recycling-
Verpackungen 

• Für Fremdreinigungsfirmen gelten diese Grundsätze als Vertragsbestimmungen 
 
Um einer nachhaltigen Beschaffung gerecht zu werden, werden in der Folge werden die 
Anforderungen für den Kauf von Reinigungsmittel und die Vergabe der Reinigungsarbeiten an 
externe Dienstleister definiert: 
 
 
 
 


